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Zutreffendes ist }( angekreuzt

Feststellung

Die Satzung der I vorgenannten Körperschafi A Körperschafi

{Bezeichnung ds Kirperschd)

lnteressengemeinschaft "Wir im Collini e,V.i.Gr."

in der Fassung vom 10.05.2019 erfüllt die satzungsrnäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51. 59, 60 und 61 AO.

Hinweise zu r Feststellung

Eine Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftstührung (§ 63 AO) den für die Anerkennung der Steuerbegünstigung notwendigen
Erfordemissen entspricht. ist mit dieser Feststellung nicht verbunden.

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und der Steuerpflichtigen, die Zuwendungen in
Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die KÖrperschaft erbringen (§ 60a Abs. 1 Satr 2 AO). Die Bindungswirkung dieser Fest-
stellung entfällt ab dem ZeiFunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen die Feststellung beruht, aufgehoben oder geänded u,erden
(§ 60a Abs. 3 AO)" Tritt bei den für die Feststellung erheblichen Verhältnissen eine Anderung ein, ist die Festslellung mit Wirkung vom
ZeitpunK der Anderung der Verhäftnisse aufzuheben (§ 6Oa Abs. 4 AO).

Bitte beachten Sie, dass die lnanspruchnahme der §euervergünstigungen auch von der tatsächlbhen Geschäftsführung abhängt, die
der Nachprtifung durch das Finanzamt - SSf. im Rahmen einerAußenpräfung - unterliegt Db tatsächliche Geschäftsführung muss auf
die ausschließliche und unmittelbare Erfiillung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen der SaEung
entsprechen.

Dies muss durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (insbesondere Aublellung der Einnahmen und Ausgaben, Tätigkeitsbericht,
Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rücklagen) nachgeuriesen wertlen (§ 63 AO). Über die Steuer-
vergünstigung€n nach den einzelnen Steuergesetzen wird im Rahrnen des Veranlagungsverfahrens enbchieden.

ln jedem Falle ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtig, als sie einen wirtsehaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält, der kein
Zweckbetrieb ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht gegeben ist, besteht im gleichen Umiang Gewerbesteuerpfiicht. Durch die Gewäh-
rung der Steuerbefreiung von der Körperschafi- und Gewerbesteuer wird die UmsaEsteuerpflicht grundsäElich nicht berührt.

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuet Solidaritätszuschlag und ggrf, Kirchensteuer einzubehalten und en das
Finanzamt abzufühen.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende Fesbtellung.

Hinweis zur Steuerbegünstigung

I Die Xörpe.schaft fördert folgende gemeinnütsige Zwecke:

Abkürzungen: AO = Awabenordnung, BSIBI = Bundessteuerblatt, ESIG = Einkommensteue{esetz, ESTDV = Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung, GewStG = Gewerbesteuergesetz, KSIG = Körperschaftsteuergesetz

- bitte wenden -
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Förderung der Altenhilfe {§ 52 Abs- 2 §atz 1 Nr. 4 AO)

Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Ab§- 2 SaE 1 Nr. 5 AO)

Förderung der Volksbildung
(§ 52 Abs.2 Satz 1 Nr. 7 AO)

Förderung des NatulschuEes und de Umuoeitschuaes § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr- I AO)

Förderung des bürgerschaftlichen Engagel.re;':is zugunsten gemeinnützrger, mildtät§er und kjrchllcherZrc,ecke t§ 52 Ah- 2 Satz'! Nr"

25AO)

Hi$il"ise zur Ausstellung von Zuwecdungsbestätigungen

I Zuwendungsbestätigungen für Spenden

Die KörFerscheG ist berechtigt. für spe*den. cjb ihr zur ve:-a,e*oung iiir d€se Zueet<e zuEer*e*<jet §efLiea. zir.re*duagsbesiäilgljl'€e.i
nach amttich vorge§chtiebeilem Vordruck (§ 50 Abs- 1 ESfDVi au=ustelien-

Die am{ichen Muster firr die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im lnternet unter https:lÄrww,formulare-bfin-

v.de als ausftlllbare Formulare zur V-erfügung'

zuwendungsbestätigungen für Mitgliedsbeiträge

p Die Körperschaft ist berechtigt, fi.rr Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich votgeschriebenem Vordru* {§ 50

- Abs. 1 ESTDV) auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf- Mrsüedsbe?träge i. S, des § 50 Ab§. 'l ES'#i dürfes ff,g au§§*teiq. €t*e:l "*!1;!

das Datumlieses FätitellungsbescheiCs n:cl* ia*ger aS drei lGbrderiaire zurücidi€* r;*.d h§--&er lra$: rreryeury?§tf*c ry

Wer vorsäElich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwem,ungsbestätigung ausste& d§..sfere';ksst, dass Zr:qegdi.il-ge*.nicht zu den

in der Zuwendungsb*tätigung angegebenen steuerbegünstiglen Zwecken verwendei tlrede*. h*äet ftr die e*§errgere Steuer-

Dabei wird die entgangene Einkommensteuer oder Köperschaftsteuer mit 3O %, die e*€atr€ff?e Gertrerbesteuer Sauschal mit '15 o/o

der Zuwendung angesetzt (§ 1 0b Abs. 4 ESIG, § 9 Abs- 3 KSIG. § 9 Nr. 5 GewStG)-

keine Freistettung miüels Anhle zum Körperscirafts6uerbescheid erteilt srurden, Db F{is{ §t @gel:a{j ztl bi"ec,t:?e. i§ 63 A!§ 5 AS}

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungea

Rechtsbeheltsbelehrun g

Gegen diesen Feststellungsbescheid ist der Einspruch gegeben. Ein Eimpruch btJdoc! aüsgeschlossen, soweit diser Sescitekj

einän Ven*altungsakt andärt oder ersets:t, gegen den ein iulässiger Einspruch oder (nach einem zulässllen Einspruch) eine zulässige

Klage. Revision äder Nichtzulassungsbesch$rerde anhängig ist- ln diesern Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand de§

Rechtsbehelßverfahrens.

Der.Einspruch ist bei dem oben genannten Finanzamt schrifrich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln oder dort zur Nieder-

schdfr zu erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen ilonat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem lhnen dieser Bescheid

oexanntgegeOen woäenlst. Bei Zuiendung duräh einfachen Brief oderZustellung mittels Einsshrciben durch Übergabe gilt die

BefanntlaLe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sea denn, da§s der Bescheid zu einem späteren ZeitpunK

=rg"grnien ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist

der Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

DatenschuEhinweis:
itntormationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über lhte Rec!'*e r'ac§ der Datenschuz-

Grundverordnung sowie über lhre Ansprechpartnerln Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem afuen'e!:re* tr:ioc*atic*sschreibent

der FinanzverwaJtung. Dieses lnformationsschreiben finden Sie unter www-finanzamlde (unter der Rub:ilt -Dder:scä:r.ri'z* +der eäallen,

l;a;

Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug

den die Befreiung von der Körperschatsteuer ausgeschlossen ist-

Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31 .12.2A212ufließen, reicht tiir die Abstandnahme vs:l X@*abttragsteüeEbzug nach § 44a Abs- 4' 7

und 10 Satz 1 N;. 3 ESIG die Vorlage dieses Feststellungsbescheides oder die Übel*ass*r:g ei*er amtlich beglaubigten Kspie dieses 
.

Fesstellungsbescheides aus. Das öbi"he gift bis zum o.a. Zeitpunkt ftr die Erstatturq to* i&p*talertragsteuer nach § 44b Abs. 6 ESIG

durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsin§titut-

Die Vorlage dieses Feststellungsbescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einer* *e2ss.iraflichen Geschäftsbetrieb anfallen, für

, .':,,
J.


